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Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AVG §68 Abs1

EURallg

32011L0095 Status-RL Art4

32013L0032 IntSchutz-RL Art40 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Kommt bei der Prüfung des im Folgeantrag erstatteten Vorbringens hervor, dass neue Elemente oder Erkenntnisse, die

erheblich zu der Wahrscheinlichkeit beitragen, dass der Antragsteller nach Maßgabe der Richtlinie 2011/95/EU als

Person mit Anspruch auf internationalen Schutz anzuerkennen ist, nicht vorliegen oder vom Antragsteller gar nicht

vorgebracht worden sind, so ist eine Zurückweisung wegen entschiedener Sache weiterhin - in einem Verfahren, in

dem auch die Vorgaben des Kapitels II der Verfahrensrichtlinie zu beachten sind - statthaft. Das gilt auch dann, wenn

zwar neue Elemente oder Erkenntnisse vorliegen, die Änderungen aber lediglich Umstände betreCen, die von

vornherein zu keiner anderen Entscheidung in Bezug auf die Frage der Zuerkennung eines Schutzstatus führen

können. Der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt hat nämlich in diesen Konstellationen keine Änderung

erfahren.Kommt bei der Prüfung des im Folgeantrag erstatteten Vorbringens hervor, dass neue Elemente oder

Erkenntnisse, die erheblich zu der Wahrscheinlichkeit beitragen, dass der Antragsteller nach Maßgabe der Richtlinie

2011/95/EU als Person mit Anspruch auf internationalen Schutz anzuerkennen ist, nicht vorliegen oder vom

Antragsteller gar nicht vorgebracht worden sind, so ist eine Zurückweisung wegen entschiedener Sache weiterhin - in

einem Verfahren, in dem auch die Vorgaben des Kapitels römisch zwei der Verfahrensrichtlinie zu beachten sind -

statthaft. Das gilt auch dann, wenn zwar neue Elemente oder Erkenntnisse vorliegen, die Änderungen aber lediglich

Umstände betreCen, die von vornherein zu keiner anderen Entscheidung in Bezug auf die Frage der Zuerkennung

eines Schutzstatus führen können. Der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt hat nämlich in diesen

Konstellationen keine Änderung erfahren.
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